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PRÜFUNGSAUFGABE D  -  TEIL I

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

* Fragen 1 - 10 2007/DI/d/1 - 5

- Frage 1: 4 Punkte

- Frage 2: 4 Punkte

- Frage 3: 3 Punkte

- Frage 4: 6 Punkte

- Frage 5: 3 Punkte

- Frage 6: 5 Punkte

- Frage 7: 3 Punkte

- Frage 8: 4 Punkte

- Frage 9: 5 Punkte

- Frage 10 3 Punkte

TOTAL: 40 Punkte

* Anlage: Kalender für 2006 und 2007 mit  2007/DI/d/6 - 7

Angabe der Tage, an denen zumindest eine der

Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme

von Schriftstücken nicht geöffnet ist

40 % der verfügbaren Punkte für die Prüfungsaufgabe D werden für Teil I, 

60 % für Teil II vergeben.
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2007/DI/d/1

Frage 1 (4 Punkte)

Am 6. März 2007 reicht eine tschechische Firma eine internationale Anmeldung in 

englischer Sprache beim Europäischen Patentamt ein. Eine Priorität wurde nicht 

beansprucht. Welche Gebühren fallen durch diese Einreichung unmittelbar an, und wo 

und innerhalb welcher Fristen können sie entrichtet werden? Welche dieser Gebühren 

sind rückerstattbar?

Frage 2 (4 Punkte)

Die amerikanische Firma A hat beim USPTO eine internationale Anmeldung PCT1 

eingereicht. Die Anmeldung wurde vom USPTO recherchiert und vom Internationalen 

Büro veröffentlicht. Firma A möchte, dass mit der Prüfung von PCT1 in der europäischen 

Phase vor dem EPA so früh wie möglich begonnen wird. Welche Schritte müssen 

unternommen werden?

Frage 3 (3 Punkte)

Am 9. August 2004 reichte die Firma X eine deutsche Patentanmeldung DE-X ein, in der 

der Gegenstand A offenbart ist. 

Am 9. August 2005 reichte die Firma X eine internationale Anmeldung PCT-X unter 

Inanspruchnahme der Priorität von DE-X ein. In PCT-X ist neben dem Gegenstand A 

auch der Gegenstand A+B (A in Kombination mit B) offenbart.

Die Anmelderin hat auf dem Formblatt PCT/RO/101 angegeben, dass Deutschland nicht 

für ein nationales Schutzrecht bestimmt wird.

Die Firma X fragt Sie, ob es noch möglich ist, über PCT-X Patentschutz für den

Gegenstand A und den Gegenstand A+B in Deutschland zu erlangen.
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2007/DI/d/2

Frage 4 (6 Punkte)

Am 1. Februar 2005 reichte ein Anmelder eine europäische Patentanmeldung EP-1 ein, 

in der der Gegenstand A beschrieben und beansprucht wird. EP-1 beansprucht die 

Priorität einer nationalen deutschen Anmeldung DE-1, die am 1. März 2004 eingereicht 

wurde. In DE-1 ist der Gegenstand A offenbart.

Im Recherchenbericht ist eine vom selben Anmelder eingereichte deutsche 

Patentanmeldung DE-0 genannt, die den Gegenstand A offenbart. DE-0 wurde am 

1. Juni 2003 eingereicht und am 1. Juli 2004 zurückgenommen.

Wegen eines internen Bearbeitungsfehlers im Deutschen Patent- und Markenamt wurde 

DE-0 am 1. Oktober 2004 veröffentlicht, obwohl der Anmelder das Schreiben über die 

Zurücknahme von DE-0 ordnungsgemäß eingereicht hatte, um die Veröffentlichung von 

DE-0 zu verhindern.

Ist DE-0 Stand der Technik für EP-1?

Frage 5 (3 Punkte)

a) Eine erste Anmeldung des Anmelders A wurde am 5. März 2006 in den 

automatischen Briefkasten des EPA in München eingeworfen. Eine zweite 

Anmeldung des Anmelders A mit demselben Inhalt wurde unter Inanspruchnahme

der Priorität der ersten Anmeldung am 6. März 2007 in den automatischen 

Briefkasten des EPA in München eingeworfen. Wurde die Priorität wirksam 

beansprucht?

b) Eine erste Anmeldung des Anmelders B wurde am 3. März 2006 in den automatischen 

Briefkasten des EPA in München eingeworfen. Eine zweite Anmeldung des 

Anmelders B mit demselben Inhalt wurde unter Inanspruchnahme der Priorität der 

ersten Anmeldung am 5. März 2007 in den automatischen Briefkasten des EPA in 

München eingeworfen. Wurde die Priorität wirksam beansprucht?
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Frage 6 (5 Punkte)

Der polnische Erfinder A hat am 22. Dezember 2005 eine europäische 

Patentanmeldung EP1 als Erstanmeldung eingereicht. EP1 und alle damit verbundenen 

Rechte wurden im November 2006 gemäß den nationalen polnischen Rechtsvorschriften 

wirksam auf die polnische Firma M übertragen. Die Übertragungsurkunden wurden am 

27. Dezember 2006 zusammen mit einem Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs 

unter Zahlung der fälligen Gebühr beim EPA eingereicht. 

Am 22. Dezember 2006 reichte die Firma M eine europäische Patentanmeldung EP2 

unter Inanspruchnahme der Priorität von EP1 ein.

Wurde die Priorität von EP1 wirksam für EP2 beansprucht? 

Frage 7 (3 Punkte)

Die europäische Patentanmeldung EP-A1 wurde 1999 wirksam eingereicht. Der Hinweis 

auf die Erteilung des entsprechenden europäischen Patents EP-B1 wird am 2. Mai 2007 

veröffentlicht werden.

a) Bis wann kann eine Teilanmeldung zu EP-A1 eingereicht werden?

b) Könnte einem Versäumnis, die Teilanmeldung bis zu diesem Datum einzureichen, 

mit einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgeholfen werden, 

sofern alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet wurde?
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2007/DI/d/4

Frage 8 (4 Punkte)

Im Einspruchsverfahren gegen das europäische Patent EP-B brachte der Einsprechende, 

Herr A, vor, dass eine offenkundige Vorbenutzung vorliege. Die Einspruchsabteilung 

führte eine mündliche Verhandlung durch und vernahm zur Beweisaufnahme Herrn A 

und Herrn X, einen Kunden von Herrn A. 

Haben Herr A und Herr X Anspruch auf Erstattung ihrer Reise- und Aufenthaltskosten?

Frage 9 (5 Punkte)

Die Firma A reichte am 13. März 2003 eine europäische Patentanmeldung EP ein. EP 

enthält folgende Ansprüche:

Unabhängiger Anspruch 1: Merkmal A

Abhängiger Anspruch 2: Kombination der Merkmale A und B

Abhängiger Anspruch 3: Kombination der Merkmale A, B und C.

Im europäischen Recherchenbericht für EP ist die europäische Patentanmeldung D1 

erwähnt. Daneben wurde das EPA durch Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 (1) 

EPÜ auf eine deutsche nationale Patentanmeldung D2 aufmerksam gemacht. D1 wurde 

am 12. Januar 2002 eingereicht und am 16. Juli 2003 zusammen mit dem Recherchen-

bericht veröffentlicht. D2 wurde am 28. Januar 2002 eingereicht und am 31. Juli 2003 

veröffentlicht. D1 offenbart das Merkmal A. D2 offenbart die Kombination der Merkmale 

A und B. 

Wie kann der Anmelder ein europäisches Patent mit dem breitestmöglichen Patentschutz 

erlangen, das in keinem der Vertragsstaaten durch die angeführten Dokumente seine 

Gültigkeit verlieren kann?
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Frage 10 (3 Punkte)

Am 29. November 2006 erschien im Europäischen Patentblatt der Hinweis auf die 

Erteilung eines europäischen Patents für eine irische Firma. Die Verfahrenssprache war 

Englisch. Die Firma möchte dieses Patent in GB, FR und TR validieren lassen. Heute, am 

6. März 2007, wird festgestellt, dass noch nichts unternommen wurde.

Wie sollte die Firma vorgehen?
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Anlage 1
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Anlage 2


